
1. Strafprozeßordnung-StPO

(4) Jeder Zeuge kann die Aussage über solche Fra
gen verweigern, deren Beantwortung ihm oder ei
nem der im §26 Abs. 1 Ziffern 1 bis 3 bezcichneten 
Angehörigen die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
zuziehen würde. Bezüglich der Angehörigen gilt die
ses Recht nicht, soweit nach dem Strafgesetz Anzei
ge zu erstatten ist.

Aussagegenehmigung

§ 28
(1) Jeder Zeuge ist verpflichtet, die Aussage zu ver
weigern, soweit er die vom Staat ihm ausdrücklich 
auferlegte oder anerkannte Schweigepflicht verlet
zen würde, es sei denn, daß ihn die zuständige Stelle 
von dieser Pflicht befreit hat.
(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane haben den Zeugen vor der Verneh
mung auf die Aussageverweigerungspflicht hinzu
weisen und die Vernehmung bis zur Befreiung von 
der Schweigepflicht zu unterlassen.
(3) Die Verpflichtung zur Aussageverweigerung gilt 
auch dann, wenn der Zeuge nicht mehr im Dienst ist 
und er über Dinge vernommen werden soll, auf die 
sich seine Schweigepflicht bezieht.

§ 29
(1) Die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglie
der und der Sekretär des Staatsrates, der Vorsitzen
de des Ministerrates, der Präsident des Obersten Ge
richts und der Generalstaatsanwalt bedürfen der 
Aussagegenehmigung des Vorsitzenden des Staats
rates.
(2) Die Mitglieder des Ministerrates, die Staatsse
kretäre sowie die Leiter der zentralen staatlichen Or
gane und ihre Stellvertreter bedürfen der Aussage
genehmigung des Vorsitzenden des Ministerrates.

§ 30 
Ladung
Der Zeuge wird unter Hinweis auf die gesetzlichen 
Folgen des Ausbleibens geladen.

§31
Folgen des Ausbleibens
(1) Einem ordnungsgemäß geladenen Zeugen, der 
nicht erscheint, können die durch sein Ausbleiben 
verursachten Auslagen sowie eine Ordnungsstrafe 
auferlegt werden. Im Falle wiederholten Ausblei
bens kann die Ordnungsstrafe noch einmal verhängt 
werden. Die Vorführung des Zeugen ist zulässig.
(2) Die Auferlegung von Ordnungsstrafen und Aus
lagen unterbleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen 
genügend entschuldigt ist. Erfolgt nachträglich genü
gende Entschuldigung, werden die gegen den Zeu
gen getroffenen Anordnungen wieder aufgehoben.
(3) Diese Befugnisse stehen im Ermittlungsverfah
ren dem Staatsanwalt zu.

§32
Vernehmung und Belehrung der Zeugen
(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der 
später zu hörenden Zeugen zu vernehmen.
(2) Vor Beginn der Vernehmung sind die Zeugen 
auf ihre staatsbürgerliche Pflicht zur Mitwirkung an 
der Erforschung der Wahrheit hinzuweisen und über 
die strafrechtlichen Folgen einer vorsätzlich unrichti
gen oder unvollständigen Aussage zu belehren.

§ 33
Gegenstand der Vernehmung
(1) Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge 
über Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Beruf, 
Tätigkeit und Wohnort befragt wird. Erforderlichen
falls sind dem Zeugen Fragen über Umstände, die 
seine Glaubwürdigkeit in der vorliegenden Sache be
treffen, insbesondere über seine Vorstrafen und 
seine Beziehungen zu dem Beschuldigten, dem An
geklagten oder dem Geschädigten zu stellen.
(2) Vor Beginn der Vernehmung zur Sache ist dem 
Zeugen mitzuteilen, worüber er vernommen werden 
soll. Er soll sich zunächst im Zusammenhang äußern 
und dann durch Fragen zur Ergänzung seiner Aussa
gen veranlaßt werden.

Anmerkung: Zur Prüfung von Zeugenaussagen vgl. 
Ziff. IV.3. der Beweisrichtlinie des Plenums des OG 
(abgedr. als Anm. nach §225 StPO).

§ 34
Entschädigung von Zeugen
Jeder von dem Gericht oder dem Staatsanwalt gela
dene oder auf Beschluß des Gerichts vernommene 
Zeuge hat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim
mungen Anspruch auf Entschädigung für den Ver
dienstausfall und auf Erstattung von Reisekosten 
oder anderen Auslagen.

Anmerkung: Vgl. hierzu §§6ff., 12f. und 16ff. der 
EntschädigungsAO (Reg.-Nr. 11.).

§ 35
Aussagen sachverständiger Zeugen
Die Vorschriften über den Zeugenbeweis finden 
auch Anwendung auf die Vernehmung von Zeugen, 
die auf Grund spezieller Kenntnisse und Fähigkeiten 
in der Lage sind, sich sachkundig zu ihren Wahrneh
mungen zu äußern.

Aussagen von Vertretern 
der Kollektive

Vorbemerkung: Vgl. Anm. nach § 53 StPO.

§ 36
Der Vertreter des Kollektivs hat dem Gericht die 
Auffassung des Kollektivs zur Straftat, ihren Folgen,
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